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Kapitel 52 

Baumwolle 

Gewebe 
am Stück, plissiert, ausgenommen gewirkte oder gestrickte Stoffe, mit einem 
halbfertigen, durch blosses Umlegen hergestellten Saum.   615.3.1987.1 

Kap. 50/
Kap. 55

Gewebe 
auf der Oberfläche durch Applikation von aufgeklebtem Scherstaub so verziert, 
dass eine Stickerei nachgeahmt wird (Einreihung nach Art des Grundgewebes, 
ohne Berücksichtigung des Spinnstoffes, aus dem der Scherstaub besteht).  
615.4.1987.1 

Kap. 50/
Kap. 55

Streifen 
mit einer Breite von 30 cm oder weniger und einer Dicke von weniger als 3 mm, 
in unbestimmten Längen, durch blosses Zuschneiden von Stücken aus zwei 
übereinanderliegenden und mit ihrer ganzen Fläche zusammengeklebten Gewe-
ben hergestellt, und ohne unechte Webkanten.   615.5.1987.1 

Kap. 50/
Kap. 55

Baumwollgewebe in Leinwandbindung 
mit einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 100 g, in rechteckiger Form 
(320 cm x 110/112 cm), aus einem mit diversen Motiven und Farben bedruckten, 
länglichen Stück Gewebe, das seinerseits aus einem längeren Gewebe durch 
blosses Zuschneiden entstanden ist, und woraus wiederum durch blosses Zu-
schneiden ein Paar sog. "Khangas" (traditionelle Frauenbekleidung) gefertigt 
werden kann (ein ungemusterter Streifen trennt die beiden "Khangas"). Die so 
erhaltenen "Khangas" können ohne weitere Bearbeitung als Kleid, Jupe, Cape 
etc. verwendet werden (Anwendung der Anmerkung 7 zum Abschnitt XI).  
304.59.1998.1 5208.5100

 


